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Vorwort

Dass die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen zu »living
instruments« werden konnten, ist ganz wesentlich ein Verdienst der men-
schenrechtlichen Vertragsausschüsse (»treaty bodies«). Als unabhängige
Fachausschüsse sind sie u.a. dafür zuständig, die von den Vertragsstaaten
der Menschenrechtskonventionen periodisch vorzulegenden Berichte zu
überprüfen, Empfehlungen für die konsequente Durchsetzung der Men-
schenrechte zu formulieren und Individualbeschwerden zu bearbeiten. Im
Rahmen dieser Aufgaben leisten die Vertragsausschüsse zugleich eine Kon-
kretisierung der Menschenrechtsnormen auf dem Wege der Interpretation.
Beispielsweise stellen sie fest, dass bestimmte Körperstrafen den Tatbe-
stand der Folter erfüllen; sie geben dem Recht auf Nahrung präzisere juris-
tische Konturen; sie bestimmen, unter welchen Bedingungen »zeitweilige
Positivmaßnahmen« zum Abbau von Diskriminierung zu ergreifen sind; sie
definieren die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine Gruppe als kul-
turelle Minderheit anerkannt werden kann; und sie fordern die Einbezie-
hung der Aids-Problematik bei der Umsetzung der Kinderrechte. Abgese-
hen von diesen und anderen inhaltlichen Stellungnahmen äußern sich die
Vertragsausschüsse auch zu prozeduralen Fragen, vor allem im Hinblick
auf die periodische Berichterstattung der Staaten über die Verwirklichung
der Menschenrechte in ihrem Verantwortungsbereich. 

Besonders wichtige Hinweise von allgemeiner Bedeutung veröffentli-
chen die Vertragsausschüsse in Gestalt von »General Comments« bzw.
»General Recommendations«. Diese sind zwar nicht im strengen Sinne völ-
kerrechtlich verbindlich; sie formulieren aber den jeweils aktuellen Stand
der Interpretation der Menschenrechtsnormen durch die zuständigen Ver-
tragsausschüsse der Vereinten Nationen und haben von daher politisch-
rechtliches Gewicht. 

Im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte sind die General Comments
der menschenrechtlichen Vertragsausschüsse immer umfangreicher gewor-
den. Ihre Entwicklung ist in den verschiedenen Ausschüssen allerdings
nicht gleichsinnig verlaufen. Während sich der Anti-Rassismus-Ausschuss
bis vor kurzem hauptsächlich mit prozeduralen Fragen beschäftigt hat, ha-
ben die meisten anderen Ausschüsse sich vor allem der Klärung inhaltlicher
Fragen gewidmet. Etwas aus dem Rahmen fällt der Anti-Folter-Ausschuss,
der bislang nur einen einzigen General Comment verfasst hat.

Mit dem vorliegenden Band stellt das Deutsche Institut für Menschen-
rechte erstmals eine deutsche Übersetzung sämtlicher bis einschließlich
Mai 2004 erschienener General Comments bzw. General Recommendati-
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ons zur Verfügung. Das Institut kommt damit einer Forderung nach, die von
den Vertragsausschüssen selbst wiederholt aufgestellt worden ist, nämlich
dass die General Comments in möglichst vielen Sprachen zugänglich ge-
macht werden sollen, damit sie eine breite Rezeption erfahren können. Des-
halb wendet sich die vorliegende Dokumentation nicht nur an Fachleute,
sondern vor allem auch an Praktikerinnen und Praktiker in nichtstaatlichen
Organisationen oder Anwaltskanzleien, die mit Menschenrechtsfragen be-
fasst sind. Wenn sie sich in ihrer Arbeit auf die Hinweise und Empfehlun-
gen der menschenrechtlichen Vertragsausschüsse stützen, können sie nicht
nur ihren eigenen Anliegen Präzision und Nachdruck verleihen; sie sorgen
zugleich dafür, dass die General Comments der Vertragsausschüsse besser
bekannt werden und mehr als bisher praktische Wirksamkeit entfalten. 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die am Zustandekommen dieses Bandes
mitgewirkt haben. Die schwierige Aufgabe, die Übersetzung der Texte zu
koordinieren und größtenteils selbst durchzuführen, hat Frau Kirsten
Lampe geleistet. Unterstützt wurde sie dabei von Frau Frauke Weber und
Herrn Stefan Melle. Um Doppelarbeit zu vermeiden, haben wir bereits vor-
liegende Übersetzungen von General Comments in diesen Band integriert.
Wir sind dem Helbing & Lichtenhahn Verlag, dem Deutschen Überset-
zungsdienst der Vereinten Nationen, dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Menschenrechszentrum Potsdam
dankbar dafür, dass sie uns den Abdruck der von ihnen erstellten Überset-
zungen gestattet haben.1 Der Absprache gemäß sind die übernommenen
Übersetzungen zwar in der Orthographie sowie in der Gestaltung der Ab-
kürzungen angepasst worden, ansonsten aber im Wesentlichen unverändert
geblieben.2 Die dadurch bedingten Unterschiede in der Übersetzung schie-
nen uns verkraftbar zu sein.

Es freut uns, dass sich namhafte Expertinnen und Experten bereit erklärt
haben, kurze Einführungen zu den General Comments bzw. General
Recommendations der jeweiligen Vertragsausschüsse zu verfassen. Frau
Prof. Dr. Gabriele Britz, Frau Dr. Hanna Beate Schöpp-Schilling, Herr Prof.
Dr. Theo van Boven, Herr Prof. Dr. Eckart Klein sowie Herr Prof. Dr. Eibe
Riedel haben selbst langjährige Erfahrungen als Mitglieder menschenrecht-
licher Vertragsausschüsse gewinnen können; Herr Hendrik Cremer hat im
Rahmen seiner Dissertation über die Kinderrechtskonvention der Vereinten
Nationen einschlägige Fachkenntnisse erworben. Ihnen allen sei herzlich
für ihre Mitwirkung gedankt. 

1 Die von Dritten übernommenen Übersetzungen sind im Text als solche gekennzeich-
net. 

2 Dies erklärt, dass nicht in allen Übersetzungen die Gesichtspunkte gender-resonan-
ter Sprache Berücksichtigung finden. 
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Nicht zuletzt möchten wir auch dem Nomos Verlag dafür danken, dass
er den Band in sein Programm aufgenommen hat. 

Berlin im Juli 2004 Dr. Heiner Bielefeldt
Direktor des Deutschen

Instituts für Menschenrechte
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